
 

 

Mitteilungsblatt Nr. 02/2016 der Gemeindeverwaltung Wengi, 12. Februar 2016 
 

 Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:  Montag 08.00 bis 11.45 Uhr 
   Dienstag bis Donnerstag 10.00 bis 11.45 Uhr 
   Donnerstagnachmittag 16.00 bis 17.00 Uhr 
   Freitag geschlossen 
 

Ausserhalb der Öffnungszeiten können telefonisch Termine vereinbart werden. 
 

Telefon: 032 389 14 84 Fax: 032 389 24 67 E-Mail: info@wengi-be.ch www.wengi-be.ch 

 

Bachbordaberntung 
 

Für die Aberntung der folgenden Bachbordabschnitte werden ab 1. Januar 2017 interessierte Personen ge-
sucht: 
 

Grundstück Nr.  Bezeichnung Fläche in m1 
135 Limpachkanal Süd 104 
135 Limpachkanal Süd 90 
135 Schwarzbach Lyss-Strasse 284 

 

Interessierte melden sich bitte bei Ulrich Wyss, Gemeinderat, Waltwil 19, 3251 Wengi, Tel. 032 389 55 70. 
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Ruhige und ländliche Wohnung 
5,5-Zimmer-Duplexwohnung, Lyss-Strasse 1 – zu vermieten ab 1. April 2016 

 

Suchen Sie eine geräumige, ruhige und im Grünen gelegene Wohnung? 
Auf den 1. April 2016 wird eine 5,5-Zimmer-Duplexwohnung frei, die genau dies bieten kann. 
 

- Laminat in allen Zimmern 
- Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd 
- 2 Badezimmer mit Badewanne bzw. Dusche 
- Gemütlicher Kachelofen 
- Als Nebenräume grosser Dachboden und Keller 
- Grosser Garten und Waschküche zur Mitbenutzung mit einer anderen Partei 
 

Mietzins pro Monat: CHF 1‘250.00 plus Nebenkosten von CHF 155.00 
 

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. 
 

Kontaktangaben: 
René Pieper 
Lyss-Strasse 1 
3251 Wengi 
032 389 10 90 
rene.pieper@bluewin.ch 
 

Voranzeige - Verschiebedatum Kehrichtabfuhr 
 

Die Kehrichtabfuhr vom Freitag, 25. März 2016 (Karfreitag), wird auf  
 

Donnerstag, 24. März 2016 
 

vorverschoben.  
 

mailto:info@wengi-be.ch
mailto:rene.pieper@bluewin.ch


Wir bitten um Kenntnisnahme.                                                                                      Gemeindeverwaltung 
Wengi 
 

Voranzeige - Häckseldienst – Äste und Zweige:  
Dienstag, 12. April 2016 und Mittwoch, 13. April 2016 

 

Der Häckseldienst von Ästen und Zweigen findet wie folgt statt: 
 

Dienstag, 12. April 2016 (bei Ihnen vor Ort) 
Mittwoch, 13. April 2016 (bei Ihnen vor Ort) 

 

Wir bitten Sie, falls Sie Äste und Zweige zu entsorgen haben, sich telefonisch bei Bruno Zaugg, Wengi, 
Telefon 079 640 37 62, voranzumelden bis am Freitag der Vorwoche. 
 

Wichtig:  
Angenommen wird Schnittholz von Bäumen und Sträuchern mit max. 10 cm Durchmesser! 

 

Kosten:  
 

Pauschale (Anfahrt, Installation vor Ort und Häckseln bis 10 Minuten)    Fr. 50.00 
Häckseln ab 11. Minute pro Minute         Fr.   4.00 
Abführen Häckselgut und Deponie pro ½ m3        Fr. 25.00 
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Motorfahrzeugkontrollmarken 2016 
 

Ab sofort können bei der Gemeindeverwaltung Wengi die neuen Kontrollmarken für Motorfahrräder bezogen 
werden. 
 

Folgende Preise gelten für das Jahr 2016: 
 

Kontrollschild und Kontrollmarke Fr. 50.50 
Nur Kontrollmarke Fr. 40.50 

 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Kontrollmarken „15“ bis zum 31. Mai 2016 gültig sind. 
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Erteilte Baubewilligung 
 

Bauherr: Weibel Arthur, Ruth und Franziska, Zilmattstrasse 31, 3255 Rapperswil, Parzellen-Nr. 104 
Bauvorhaben: Umnutzung Laden in Wohnung, Einbau einer Dusche, Küche und Fenster in der Südfassa-

de, Moosgasse 9A, 3251 Wengi 
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Meldeformular für Solaranlagen 
 

Gemäss Art. 18a des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) müssen Solaranlagen, die nicht der Bewilli-
gungspflicht unterstehen, vor der Realisierung der zuständigen Behörde gemeldet werden. 
 

Für nicht genügend angepasste Anlagen, vgl. auch Art. 32a und b Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1) 
sowie Richtlinien „Bewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie“, ist immer eine Bau-
bewilligung nötig. Dies gilt auch für Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern. Mit dem Einreichen eines 
Baugesuchs ist aber auch die Meldepflicht erfüllt. 
 

Für Anlagen, bei denen keine Baubewilligung nötig ist, besteht eine Meldepflicht. Zuständige Behörde für die 
Meldung der Solaranlage ist die Standortgemeinde. 
 

Das Meldeformular für Solaranlagen ist der Standortgemeinde spätestens 7 Arbeitstage vor Ausfüh-
rung einzureichen. 
 

Die Richtlinien, das Meldeformular und weitere Informationen finden Sie unter www.energie.be.ch.  
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Schweizerischer Tierschutz STS – Merkblatt  
 

Folgendes Merkblatt des Schweizer Tierschutzes STS kann ab sofort bei der Gemeindeverwaltung Wengi 
kostenlos bezogen werden: 
 

 Tücken und Fallen im Garten 
 

http://www.energie.be.ch/
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Steuererklärung elektronisch ausfüllen 

 

Tätigkeitsprogramm Februar und März 2016 
 

Datum Anlass Veranstalter Ort 

Februar 2016    

14. Februar 
2016 

Gottesdienst Brot für 
alle, Mitwirkung Genera-
tionenchörli – Suppe 
zum Mittagessen 

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 10.30 Uhr 

März 2016    

03. März 2016 Besichtigung Hybrid-
werk Energie Solothurn 

RWG Solar Solothurn, 17.00 – 19.00 
Uhr 

04. März 2016 Weltgebetstag Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 19.30 Uhr 

18. und 19. 
März 2016 

Frühlingskonzert Musikgesellschaft Wengi Kombihalle Rapperswil 

21. März 2016 Besuch von der Zahnfee, 
Zahnbürste mitbringen! 
– Öffentlich 

Samariterverein Wengi-
Ruppoldsried 

Vereinslokal Wengi, 20.00 
Uhr 

25. März 2016 Karfreitagsgottesdienst 
mit Musikgesellschaft 
Wengi 

Kirchgemeinde und Musikge-
sellschaft Wengi 

Kirche, 09.30 Uhr 

27. März 2016 Ostergottesdienst und 
Frühstück im Pfarrstöck-
li 

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 06.30 Uhr 
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Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 7. März 2016 
 


